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Birmenstorf, 3. Juli 2009 
 
 
 
(Bau-) Bewilligungen für Tempo 30 erteilt 
 
Die Einwohnergemeindeversammlung hat am 27. November 2008 der Einführung / Um-
setzung der Zonensignalisation in den Wohngebieten zugestimmt und den Ausführungs-
kredit genehmigt. 
 
Die Umsetzung der Zonensignalisation setzte einerseits ein baurechtliches („Pfortenein-
bau“ in Fahrbahnbereich, Poller zur Standplatzsicherung etc.) und andererseits ein signa-
lisationsrechtliches Verfahren (faktische Verkehrs-beschränkung) voraus. 
Beide Auflageverfahren (baurechtliches und signalisationsrechtliches) wurden parallel in 
der Zeit vom 31.03. bis 29.04.2009 durchgeführt. Im signalisationsrechtlichen Verfahren 
wurden keine formellen Eingaben gemacht.  
D.h. es gingen keine Eingaben ein, welche sich gegen die Signalisation „Tempo 30“ als 
solche wendeten. Im Baubewilligungsverfahren wurden die Feinstandorte verschiedener 
Pforten hinterfragt. 
Diese konnten Ende Mai im Rahmen einer Begehung allesamt bereinigt werden. Der 
Gemeinderat hat die Baubewilligungen erteilt. Die Rechtsmittelfrist läuft bis Ende Juli. 
Wird diese nicht benützt, erfolgt die Umsetzung der Zonensignalisation Tempo 30 auf al-
len Quartierstrassen nach den Sommerferien 2009. 
 


